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Staatliche Anerkennung auf Abwegen 

Über die Bedeutung der Erziehungswissenschaft und deren 
Marginalisierung in Studiengängen der Sozialen Arbeit 

Petra Bauer, Sascha Neumann & Christine Wiezorek 

Die Staatliche Anerkennung für Soziale Arbeit/Sozialpädagogik reglementiert 
den Zugang zum beruflichen Feld der Sozialen Arbeit und gilt in der Fachöf-
fentlichkeit als ein Instrument, mit dem gewisse Standards in der Hochschul-
ausbildung (Rechtskenntnisse, längere Praxisphase) und die Fachlichkeit von 
Absolventinnen und Absolventen der Studiengänge im Bereich der Sozialen 
Arbeit sichergestellt werden können und sollen (vgl. JFMK 2008). Bescheinigt 
wird die Staatliche Anerkennung nach einem entsprechenden Studium (ein-
phasiges Modell) oder nach dem Absolvieren eines fachpraktischen Anerken-
nungsjahrs (zweiphasiges Modell). Bisher wird noch für wenig universitäre 
erziehungswissenschaftliche und sozialpädagogische Studiengänge die Staat-
liche Anerkennung verliehen. Allerdings hat die Auseinandersetzung mit der 
Staatlichen Anerkennung in den letzten Jahren gerade aus Sicht der für erzie-
hungswissenschaftliche Studiengänge Verantwortlichen eine enorme Bedeu-
tung bekommen (Kommission Sozialpädagogik 2015, 2019; DGfE 2022, siehe 
in diesem Heft). Denn in Folge des Bologna-Prozesses und der damit verbun-
denen Modularisierung der Studiengänge lassen sich für Absolventinnen und 
Absolventen erziehungswissenschaftlicher Studiengänge unerwartete berufs-
bezogene Schließungsprozesse im Feld der Sozialen Arbeit verzeichnen. Sie 
werden zum Teil als Bewerbende mit dem Verweis auf Staatliche Anerken-
nung entweder nicht eingestellt oder tariflich niedriger eingestuft als Absol-
ventinnen und Absolventen, die eine Staatliche Anerkennung vorweisen kön-
nen. Dies fordert Lehrende und Verantwortliche erziehungswissenschaftlicher 
Studiengänge zu Positionierungen heraus. Ein zentrales Referenzkriterium 
hierfür ist die Frage des Berufszugangs und der durch die jeweiligen Qualifi-
kationen erworbenen Berufsfähigkeit. So besteht eine Möglichkeit darin, Be-
rufsfähigkeit erziehungswissenschaftlicher Absolventinnen und Absolventen 
dadurch zu sichern, dass auch für erziehungswissenschaftliche (universitäre) 
Studiengänge die Vergabe der Staatlichen Anerkennung durchgesetzt wird. Ei-
ne Alternative könnte sein, dass das berufsbezogene (hier: sozialpädagogische) 
Profil erziehungswissenschaftlicher Studiengänge und die damit erworbenen 
Kompetenzen fach- und berufspolitisch und damit auch gegenüber den Ent-
scheidenden in der Fachpraxis deutlich geschärft wird. Damit könnte beispiels-
weise auch darauf hingearbeitet werden, die Passung erziehungswissenschaft-
licher Studiengänge zum Anforderungsprofil Sozialer Arbeit und insbesondere 
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zum Fachkräftegebot in der Kinder- und Jugendhilfe prominenter zu machen 
(Oelerich/Kunhenn 2015; Wiesner et al. 2017). 

Charakteristisch für die Debatte um die Staatliche Anerkennung ist, dass 
sich hier – gleichsam unbemerkt – ausbildungs- bzw. fachpolitische sowie 
hochschul- und disziplinpolitische Entwicklungen, Motive und Kontroversen 
verschränken. In ausbildungs- und fachpolitischer Hinsicht stellt sich die Fra-
ge, welche Studieninhalte und -abschlüsse in angemessener Weise und hinrei-
chend verlässlich für eine Berufstätigkeit in den diversen Feldern der Sozialen 
Arbeit qualifizieren. In hochschulpolitischer Perspektive geht es nicht zuletzt 
um den Stellenwert der verschiedenen Ausbildungsinstitutionen, das heißt um 
das Verhältnis von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und Univer-
sitäten. In disziplinpolitischer Sicht steht die seit Langem schwelende Frage 
der disziplinären Eigenständigkeit einer Wissenschaft der Sozialen Arbeit 
(z. B. im Sinne einer Sozialarbeitswissenschaft; vgl. etwa Erath 2006) und die 
Abgrenzung gegenüber den sogenannten ‚Bezugswissenschaften‘ auf dem 
Spiel, zu denen neben anderen auch die Erziehungswissenschaft gezählt wird. 

Es geht bei der Debatte um die Staatliche Anerkennung also um mehr als 
lediglich um die ‚Staatliche Anerkennung‘. Eine Nebenfolge dieser Gemengela-
ge ist, dass das Kind gleichsam dort mit dem Bade ausgeschüttet wird, wo be-
stimmte Studiengänge bzw. deren Absolventinnen und Absolventen von der 
Staatlichen Anerkennung und damit von bestimmten Bereichen des Arbeits-
marktes in der Sozialen Arbeit ausgeschlossen werden, obwohl das Studium ei-
gentlich fachlich einschlägige Qualifikationen für den Bereich der Sozialen Ar-
beit vermittelt. Momentan betrifft dies vor allem Absolventinnen und Absolven-
ten von Studiengängen aus dem universitär erziehungswissenschaftlichen Kon-
text mit einem Schwerpunkt in Sozialer Arbeit bzw. Sozialpädagogik. 

Dies ist für die betroffenen Absolventinnen und Absolventen berufsbiogra-
phisch einschneidend. Angesichts des aktuell eklatanten Fachkräftemangels in 
der Sozialen Arbeit (KOFA 2021) ist dieser Umstand zudem arbeitsmarktpo-
litisch höchst fragwürdig. Nicht zuletzt ist der Ausschluss der besagten Studi-
engänge und ihrer Absolventinnen und Absolventen aber auch, so die Argu-
mentation in diesem Beitrag, systematisch wie fachlich und ausbildungspoli-
tisch unangemessen. Diese Position erörtern wir im Rahmen dieses Beitrags 
entlang dreier verschiedener Argumentationspfade: erstens anhand einer knap-
pen historisch-systematischen Einordnung zum Verhältnis von Erziehungs-
wissenschaft, Sozialpädagogik und Sozialer Arbeit; zweitens anhand der Dar-
stellung der kurzen, aber erfolgreichen Geschichte des inzwischen ausgelaufe-
nen Diplom-Pädagogik-Studiengangs als etablierten Ausbildungsstrang für 
Berufstätigkeiten im Feld der Sozialen Arbeit; drittens anhand der aktuellen 
Marginalisierungstendenzen erziehungswissenschaftlicher bzw. pädagogi-
scher Inhalte und Perspektiven in Folge des bezüglich der staatlichen Aner-
kennung von Studienabschlüssen im Bereich der Sozialen Arbeit einflussrei-
chen Qualifikationsrahmens Soziale Arbeit (QRSozArb). Abschließend wird 
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Staatliche Anerkennung auf Abwegen 

die Relevanz der staatlichen Anerkennung vor dem Hintergrund der vorheri-
gen Ausführungen erneut einer Bewertung unterzogen. 

Soziale Arbeit im erziehungswissenschaftlichen Kontext: 
Sozialpädagogik 

Zwischen Erziehungswissenschaft und Sozialer Arbeit gibt es – historisch be-
trachtet – vielfältige Verbindungen (vgl. Krüger 2012). In Abhängigkeit da-
von, welchen Bereich bzw. Kontext man in den Blick nimmt – sei es For-
schung, Theoriebildung, Ausbildung oder die jeweils zugeordneten Arbeitsfel-
der – fällt diese Verbindung mal stärker oder mal schwächer aus. Historisch 
unbestreitbar ist jedoch, dass sich im Zuge dieser „Kooperation“, auch wenn 
sie sich vielfach auf „getrennten Wegen“ (ebd., S. 325) ereignete, mit der So-
zialpädagogik im Kontext der Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft seit 
den 1920er und 1930er Jahren eine eigenständige akademisierte Teildisziplin 
herausgebildet hat, die in der Folge einen wesentlichen Beitrag zur Verwissen-
schaftlichung der Sozialen Arbeit leistete. 1 

Zwar hat sich inzwischen aus vorwiegend professionsgeschichtlichen und -
politischen Gründen (vgl. Hering/Münchmeier 2012, S. 114) die Bezeichnung 
Soziale Arbeit als ein auch international anschlussfähiger Oberbegriff durchge-
setzt, unter dem dann meist auch die Sozialpädagogik subsumiert wird. Jedoch 
ändert dies nichts daran, dass die Sozialpädagogik bis heute zu den wichtigsten 
erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen gehört, was z. B. an der regen 
Nachfrage sozialpädagogischer Studieninhalte bei Studierenden deutlich wird. 
Auch hat die Sozialpädagogik – insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren 
– die sozialwissenschaftliche Modernisierung der Erziehungswissenschaft ent-
scheidend vorangetrieben (Neumann 2008, S. 191ff.). Nicht zuletzt deshalb geht 
ihre Bedeutung im Kontext der Erziehungswissenschaft auch über die einer blo-
ßen ‚Bereichspädagogik‘ (etwa für die Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe) hinaus. Zugleich wird daran deutlich, dass die Erziehungswissenschaft für 
die Sozialpädagogik und damit letztlich auch für die Soziale Arbeit mehr ist als 
lediglich eine ‚Bezugswissenschaft‘. 

Die enge Verbindung zwischen Erziehungswissenschaft und Sozialer Arbeit, 
wie sie an der erziehungswissenschaftlichen Teildisziplin Sozialpädagogik er-

Anschaulich belegen lässt sich dies nicht zuletzt am Beispiel der Genese und Geschichte der 

Theoriediskussion in der Sozialen Arbeit: Die ersten kanonischen, sich selbst als theoretisch 

ausweisenden Schriften zur Sozialen Arbeit entstanden Ende des 19. Jahrhunderts im Kontext 

von Paul Natorps Bemühungen, die Sozialpädagogik als Wissenschaft von „den sozialen Be-

dingungen der Bildung“ und den „Bildungsbedingungen des sozialen Lebens“ zu begründen , 

auch wenn dies noch weit vor ihrer akademischen Etablierung als Teildisziplin der Pädagogik 

in den 1920er Jahren und 1930er Jahren geschah (vgl. Sandermann/Neumann 2018, S. 58). 

1   
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kennbar wird, ist indes nicht einfach nur eine Folge einer disziplinpolitisch mo-
tivierten Vereinnahmungsstrategie der geisteswissenschaftlichen Pädagogik in 
den 1920er Jahren, sondern hat auch inhaltliche Gründe. Diese verweisen letzt-
lich auf den Entstehungszusammenhang von Sozialer Arbeit und Sozialpädago-
gik im Kontext der Sozialen Frage des 19. Jahrhunderts. Seit seinem Aufkom-
men in den 1840er Jahren bei Karl Mager und Wilhelm Diesterweg steht der 
Ausdruck Sozialpädagogik für die Einsicht, dass die Soziale Frage und die damit 
einhergehenden Folgen und Probleme gesellschaftlicher Desintegration auch ei-
ne pädagogische Herausforderung darstellen und entsprechend pädagogisch zu 
reflektieren und zu bearbeiten sind. In diesem Sinne spricht Bernd Dollinger von 
der Sozialpädagogik als der „Pädagogik der Sozialen Frage“ (Dollinger 2006). 
Sozialpädagogik etabliert sich dabei als ein wissenschaftlich begründeter Refle-
xions- und Problematisierungshorizont, innerhalb dessen es möglich wird, so-
zialen Wandel und daraus resultierende individuelle Problemlagen in Verbin-
dung mit zeitgenössischen Herausforderungen für die Gestaltung von Erzie-
hungs- und Bildungsprozessen zu thematisieren. In diesem Zusammenhang ver-
weist Jürgen Reyer mit Blick auf die Entwicklungsgeschichte der Sozialpädago-
gik auf das von ihm sogenannte „sozialpädagogische Problem der Moderne“ 
(Reyer 2002, S. 7). Dieses äußert sich für die pädagogische Reflexion darin, dass 
angesichts eines prinzipiell als konflikthaft angenommenen Verhältnisses von 
Individuum und Gesellschaft die individuelle Freiheit und die Sozialität des 
Menschen gleichermaßen in Rechnung zu stellen sind. 

Mit Blick darauf, wie im gesellschaftlichen Diskurs gegenwärtig soziale 
Ungleichheiten und gesellschaftliche ‚Spaltungstendenzen‘ thematisiert wer-
den, erkennt man leicht, dass der sozialpädagogische Reflexions- und Proble-
matisierungshorizont, wie er in Reyers Formulierung des „sozialpädagogi-
schen Problems der Moderne“ zum Ausdruck kommt, nichts an Aktualität ein-
gebüßt hat. Unabhängig davon stellt er in wissenschaftlicher und fachlicher 
Hinsicht aber auch eine wichtige Ressource dar, um gegenstandstheoretischen 
Engführungen in Erziehungswissenschaft und Sozialer Arbeit zu entgehen. 
Vor diesem Hintergrund steht der Ausdruck Sozialpädagogik zum einen dafür, 
die Pädagogik bzw. die Erziehungswissenschaft an die Sozialität und gesell-
schaftliche Konditionierung von Erziehungs- und Bildungsprozessen zu erin-
nern, die sowohl die Möglichkeiten wie auch die Grenzen pädagogisch arran-
gierter und intendierter Personenveränderung tangieren. Zum anderen ist der 
sozialpädagogische Reflexions- und Problematisierungshorizont dazu geeig-
net, die Soziale Arbeit daran zu erinnern, dass die von der Sozialen Arbeit be-
obachteten und in ihr stattfindenden sozialen Unterstützungsprozesse nicht 
jenseits ihrer pädagogischen Vermitteltheit und Relevanz angemessen verstan-
den werden können (vgl. Dörr/Thole 2020), und zwar ganz gleich, ob die Agie-
renden sich selbst eher als Helfende, Verwaltende, Beratende oder wie auch 
immer klassifizieren würden. 

34 



   

 

   
  

        
      

        
       

     
   

       
         

         
       

            
  

      
   

      
         

     
      

    
         

      
      

     
        

         

 
          

       

           

       

          

            

        

          

         

              

       

       

          

               

            

         

2   

Staatliche Anerkennung auf Abwegen 

Der Diplomstudiengang als Erfolgsmodell 
(sozial-)pädagogischer Qualifizierung 

Die Ausdehnung der Erziehungswissenschaft als akademische Disziplin der 
pädagogischen Professionalisierung ist – mitsamt der Ausdifferenzierung ihrer 
Teildisziplinen – nicht zuletzt Folge eines massiven Ausbaus des Bildungs-
und Sozialsystems in Westdeutschland in den 1960er und 1970er Jahren. We-
sentlich hervorgerufen wurde diese Entwicklung durch einen Beschluss der 
Kultusministerkonferenz (KMK) sowie der Westdeutschen Rektorenkonfe-
renz aus dem Jahr 1969, den Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft an 
Universitäten einzuführen (Rauschenbach 1994, S. 276; Lüders 1987, S. 
637ff.). Mitte der 1990er Jahre konstatieren Thomas Rauschenbach und Heinz-
Hermann Krüger den „erstaunlichen Befund, daß sie [die Erziehungswissen-
schaft; d. A.] personell als einziges Fach der gesamten Sprach-, Kultur- und 
Sozialwissenschaften seit den 60er Jahren unter den zehn größten Fachgebie-
ten des Wissenschaftssystems platziert ist“ (Rauschenbach/Krüger 1994a, S. 
8). Die politischen und gesellschaftlichen Erwartungen bei der Etablierung des 
Diplomstudiengangs Erziehungswissenschaft zielten, so Christian Lüders 
(1987, S. 639), auf eine „wissenschaftlich und theoriegeleitete […] Reform 
und Gestaltung pädagogischer Praxis“2. Die Implementierung des Diplomstu-
diengangs Erziehungswissenschaft steht insofern eher als „Beispiel für eine 
antizipatorische, aktive Professionalisierungspolitik der VertreterInnen des 
Fachs Erziehungswissenschaft“ (Krüger 2004, S. 326), als dass sie Antwort 
auf etwaige Nachfrage des (sozial-)pädagogischen Arbeitsmarktes gewesen 
wäre (ebd.; Lüders 1987). Vielmehr sahen sich die Absolventinnen und Ab-
solventen des Diplomstudiengangs Erziehungswissenschaft zunächst, in den 
1970er Jahren, mit einer pädagogischen Praxis konfrontiert, die sie „nicht gera-
de mit offenen Armen erwartet“ (Rauschenbach 1994, S. 277) hatte, und es 

„Diese Zielsetzung des Diplomstudienganges basierte u. a. auf der Prämisse, daß unter den 

Bedingungen wissenschaftlicher Rationalität gewonnenes Wissen dem in der Praxis überlie-

ferten überlegen sei. Im Kern begründete sich diese Überlegenheitsannahme für den Bereich 

der Sozialpädagogik/Sozialarbeit aus folgenden kaum bezweifelten Standpunkten: Die tra-

dierte sozialpädagogische Praxis erschien unzureichend und defizitär. Bestätigt wurde dieses 

Argument durch eine Vielzahl von Arbeiten und Analysen, die das bisher vorherrschende 

Verständnis von Sozialpädagogik, ihrer Praxis und institutionellen Verfaßtheit aus unter-

schiedlichen Perspektiven kritisierten. […] Im Gesamtbild suggerierten diese Analysen, daß 
die sozialpädagogische Praxis im Ganzen modernisierungs- und reformbedürftig sei. Unaus-

gesprochen ging in all diese Analysen die Prämisse ein, daß neben den berechtigten, aber 

partikularen Klagen der unmittelbar Betroffenen und Beteiligten erst sozialwissenschaftliche 

Theoriebildung und Forschung das Ausmaß der bestehenden Defizite ‚objektiv‘ sichtbar ma-

chen und mögliche Perspektiven aufzeigen können. Dementsprechend wurde Wissenschaft – 
neben Politik – als Instanz gesehen, mit deren Hilfe es möglich sein würde, die Öffentlichkeit 

gegen die bestehenden Defizite in der Praxis zu mobilisieren und eine Überwindung bzw. 

Reform der bestehenden Verhältnisse zu erreichen“ (Lüders 1987, S. 639). 
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war durchaus nicht klar, ob sich der Diplomstudiengang langfristig etablieren 
konnte (ebd.). Dies hatte sich Anfang der 1990er-Jahre geändert: „die reale 
Situation für ErziehungswissenschaftlerInnen in Ausbildung und Beruf [ist] 
zwischenzeitlich deutlich besser als ihr Ruf“ (ebd., S. 275); die erfolgreiche 
Platzierung auf dem Arbeitsmarkt gelang (ebd., S. 284f.; Thiersch 1990, S. 
715.). Im Jahr 2003 konstatieren Krüger und Rauschenbach, dass die 1990er 
Jahre „das goldene Jahrzehnt des erziehungswissenschaftlichen Diplomstudi-
engangs“ (Krüger/Rauschenbach 2003, S. 13) gewesen sind: 

„Trotz der unmittelbaren Nachbarschaft zum erziehungswissenschaftlichen Magisterstudi-

engang und zum sozialpädagogischen Diplomstudiengang an den Fachhochschulen hat sich 

der universitäre Diplomstudiengang im Tableau der sozialwissenschaftlichen Hochschulstu-

diengänge mit dezidiertem Professionsbezug fest etabliert.“ (Ebd., S. 14f.) 

Nicht zuletzt wird dies auch durch den ersten Datenreport der Erziehungswis-
senschaft von 2000 (Otto/Zeidler 2000, S. 22f.) und den Diplom-Pädagogen-
Survey 2001 (Krüger/Rauschenbach 2003) bestätigt. Insbesondere die Befun-
de dieses Surveys verdeutlichen, so Rauschenbach (2003), dass sich „Diplom-
PädagogInnen auf dem Arbeitsmarkt erstaunlich gut platziert“ (ebd., S. 304) 
haben: „Es gibt zumindest aus dieser Sicht keinen schlüssigen Grund, das Di-
plom-Modell […] zur Disposition zu stellen“ (ebd.). 

Nicht unerheblich ist bei dieser ‚Erfolgsgeschichte‘, dass bereits in den 
1980er Jahren offensichtlich „über 50 % aller Diplom-PädagogInnen ihr Stu-
dium in der Studienrichtung Sozialpädagogik“ (Rauschenbach 1994, S. 280) 
abschlossen. Dies bestätigte sich im Diplom-Pädagogen-Survey 2001 (Krüger/ 
Rauschenbach 2003): Die Soziale Arbeit war auch in dieser Untersuchung der 
am stärksten frequentierte Arbeitsbereich der befragten Diplom-Pädagoginnen 
und Diplom-Pädagogen (Kleifgen/Züchner 2003, S. 78). Das erschien vor dem 
Hintergrund nicht verwunderlich, dass „das akademische Profil des Diplom-
Pädagogen seine Dynamik und seinen Schwerpunkt vor allem dort [entfaltete], 
wo in den letzten 20 Jahren die eigentlichen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen im Kontext der Erziehungswissenschaft lagen und liegen: im nicht-
schulischen Segment des öffentlichen Sozial-, Bildungs- und Erziehungswe-
sens, in der Sozialpädagogik und in den Bereichen der außerschulischen Bil-
dungsarbeit“ (Rauschenbach 1994, S. 281).3 

Dieser Dynamik sei, so Rauschenbach (1994), auch der Kurzschluss zuzurechnen, dass „der 

erziehungswissenschaftliche Diplomstudiengang in Wirklichkeit ein sozialpädagogischer Di-

plomstudiengang sei“ (ebd., S. 281); entsprechend lassen sich von Beginn an Debatten zum 

Verhältnis von Sozialpädagogik und Erziehungswissenschaft finden (Otto 1976; Lüders 1987; 

Thiersch 1990; Rauschenbach/Krüger 1994b; Thole/Galuske 2003). 

3   
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Staatliche Anerkennung auf Abwegen 

Die Relativierung (sozial-)pädagogischer Fachlichkeit im 
Kompetenzprofil Sozialer Arbeit 

In Folge der Umstellung von Studiengängen auf die Bachelor- und Master-
struktur wurde eine Dynamik der Ausdifferenzierung einer Vielfalt von päda-
gogischen Studiengängen in Gang gesetzt, in der der in der beruflichen Praxis, 
insbesondere in Feldern der Sozialen Arbeit gut etablierte Studienabschluss 
des Diplom-Pädagogen bzw. der Diplom-Pädagogin nicht mehr vorkam – und 
erziehungswissenschaftliche Studienabschlüsse nach dem Bologna-System 
nicht als logische Nachfolge der Diplomstudiengänge wahrgenommen wur-
den. Vielmehr wurden für potenzielle Arbeitgeber die erziehungswissenschaft-
lichen Bachelor- und Master-Profile und die damit erwartbaren Kompetenzen 
von Bewerberinnen und Bewerbern schwerer erkennbar. Dies führte zu der 
Problemstellung, so die von der Kommission Sozialpädagogik der DGfE 
(2015; 2019) mehrfach formulierte These, dass die Staatliche Anerkennung für 
Soziale Arbeit zum zentralen Unterscheidungsmerkmal für die Qualifikation 
und Passung von Bewerberinnen und Bewerbern geworden ist und zwar in al-
len Feldern Sozialer Arbeit. Damit entstanden deutlich wahrnehmbare Diskri-
minierungs- und Schließungspraktiken gegenüber Absolventinnen und Absol-
venten von (sozial-)pädagogischen Studiengängen ohne Staatliche Anerken-
nung. Sie betrifft auch Felder wie z. B. die Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen im Ganztag oder in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, also auch 
Bereiche, die weit entfernt sind von hoheitlichen Aufgaben im engeren Sinne, 
für die traditionell eine Staatliche Anerkennung als unhintergehbar betrachtet 
wurde (siehe den Beitrag von Merten in diesem Heft). 

Da es in vielen Bundesländern in den einschlägigen Ländergesetzen und 
-regelungen keine einheitlichen inhaltlichen Bestimmungen (mehr) dafür gibt, 
auf welcher Grundlage Abschlüsse staatlich anerkannt werden (im Überblick: 
Wiesner et al. 2017), bildet der vom Fachbereichstag Soziale Arbeit entwickelte 
und immer wieder aktualisierte Qualifikationsrahmen ein bedeutsames Refe-
renzsystem für landesspezifische Regelungen zur Vergabe der Staatlichen Aner-
kennung.4 Der Qualifikationsrahmen soll angesichts der heterogenen bundes-
landspezifischen Regelungen einen Standard schaffen, indem die für die Berufs-
tätigkeit in Feldern Sozialer Arbeit als wesentlich erachteten Kompetenzberei-
che zusammengestellt sind. Fach- und berufspolitisch scheint es, wie die ein-
gangs angesprochenen Schließungsprozesse dokumentieren, durchaus gelungen, 
diesen Qualifikationsrahmen als Grundlage für die Zuteilung der Staatlichen An-
erkennung für angehende Fachkräfte zu etablieren. Allerdings lässt sich bezwei-

Der Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit 6.0 (QRSozArb) wurde vom Fachbereichstag Sozialer 

Arbeit 2016 verabschiedet und versteht sich als übergreifendes Kompetenzprofil in Disziplin und 

Profession Sozialer Arbeit; dabei beansprucht er Leitlinien für die Qualifizierung in grundstän-

digen und auch weiterführenden Studiengängen zu formulieren (QRSozArb 2016). 

4   
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feln,  ob sich in dem  darin  niedergelegten  Selbstverständnis  Sozialer  Arbeit  eine  
spezifische  sozialpädagogisch  verortete  Fachlichkeit  angemessen  abbildet.  
Begründet werden kann diese Einschätzung, wenn man genauer die fachwis-
senschaftliche Verortung der Qualifizierung von Fachkräften Sozialer Arbeit 
und das darin eingelagerte Professionsverständnis des Qualifikationsrahmens 
in den Blick nimmt. Der Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit versteht sich als 
umfassendes und generalistisch gefasstes Kompetenzprofil für alle relevanten 
Felder der Sozialen Arbeit. Die für die Berufsausübung als notwendig erach-
teten Fähigkeiten werden in Form von fünf allgemein gefassten Kompetenz-
bereichen ausformuliert, die als Voraussetzungen für die Vergabe einer Staat-
lichen Anerkennung gelten (QRSozArb 2016, S. 55ff.): Kompetenz in der 
Wissenschaft und Profession Sozialer Arbeit (1), Kompetenz im Bereich Recht 
und Verwaltung (2), praktische Kompetenz (3), Kompetenz in Fragen der ethi-
schen und reflexiven Grundlagen in der Sozialen Arbeit (4). Zentral für das 
dem Qualitätsrahmen zu Grunde liegende Selbstverständnis ist der fünfte Be-
reich: „Kompetenz in Fragen der Einbindung und Nutzung von Bezugswissen-
schaften in der Sozialen Arbeit, insbesondere pädagogische, psychologische, 
soziologische, sozialmedizinische, ökonomische und weitere (z. B. Sprach-
kenntnisse), die für das Problemverständnis und dessen Bearbeitung relevant 
sind“ (ebd., S. 58). Mit der dabei vorgenommenen Verortung der Erziehungs-
wissenschaft als einer Bezugswissenschaft neben anderen und pädagogischen 
Kenntnissen als bezugswissenschaftlich vermittelten Wissensbeständen wird 
ein Problembereich aufgerufen, der, wie Scherr (2012, S. 283.) dies formuliert, 
„seit den Anfängen der wissenschaftlichen Reflexion über die Soziale Arbeit 
kontrovers diskutiert wird […]: Das Problem der Bestimmung ihrer Einheit als 
Beruf bzw. Profession.“ Konstitutiv für die Entwicklung des Berufsfeldes und 
entsprechender Qualifikationswege ist die Trennung einer fürsorgewissen-
schaftlichen und einer sozialpädagogischen Traditionslinie (ebd., S. 284). Dies 
führte auch in der Disziplinentwicklung zu immer wiederkehrenden Anstren-
gungen, eine von der erziehungswissenschaftlich verorteten Sozialpädagogik 
abgegrenzte, eigenständige ‚Sozialarbeitswissenschaft‘ auszuformulieren, die 
als zentrale Leitdisziplin der Professionalität Sozialer Arbeit fungiert. Wäh-
rend Scherr noch 2012 konstatierte, dass die „erheblichen Abgrenzungskon-
flikte“ (ebd.) zwischen universitärer Sozialpädagogik und der sich vor allem 
an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften etablierenden sozialarbeits-
wissenschaftlichen Perspektive abgeflaut seien, scheint die Renaissance der 
Staatlichen Anerkennung zu neuen Konjunkturen dieser traditionsreichen De-
batten zu führen (vgl. auch Dörr/Thole 2020). An diesem Punkt ist der Quali-
fikationsrahmen klar im Sinne einer Abgrenzungspolitik zur universitären So-
zialpädagogik positioniert: „Aus fachwissenschaftlicher Perspektive geht es 
um die disziplinäre Verortung Sozialer Arbeit, die als eigenständige Wissen-
schaft mehrheitlich an Angewandten Hochschulen gelehrt und weiterentwi-
ckelt wird“ (QRSozArb. 2016, S. 22). Mit der bundesweit etablierten unhin-
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Staatliche Anerkennung auf Abwegen 

terfragten Ausrichtung der Staatlichen Anerkennung am Qualitätsrahmen So-
ziale Arbeit ist also zentral die Frage aufgerufen, wie Professionalität Sozialer 
Arbeit disziplinär bestimmt wird und welche Rolle pädagogischen und erzie-
hungswissenschaftlichen Paradigmen beigemessen wird. 

Abschließende Bemerkungen 

Die Schließungsprozesse gegenüber Absolventinnen und Absolventen erzie-
hungswissenschaftlicher Studiengänge infolge der derzeitigen Handhabung der 
Staatlichen Anerkennung gehen im Kern darauf zurück, dass die Staatliche An-
erkennung mit Fachlichkeit gleichgesetzt und sie dabei zu einem zentralen und 
bisweilen unausweichlichen Kriterium für den Fachlichkeitsnachweis stilisiert 
wird. Dabei ist die inzwischen breit etablierte Kopplung der Vergabe der Staat-
lichen Anerkennung an bestimmte Studienabschlüsse bzw. der damit hergestell-
te Zusammenhang zwischen Curricula von Studiengängen, formalen Qualifika-
tionen und Fachlichkeit in verschiedener Hinsicht unterkomplex. So ist zunächst 
wichtig, zwischen Qualifikation als formalisiertem Fachbezug und als Kompe-
tenz zu unterscheiden. Während Ersteres den Erwerb spezifischer Wissensbe-
stände fokussiert, rücken mit dem Kompetenzbegriff der Subjektbezug und die 
individuell erworbenen Dispositionen stärker in den Mittelpunkt (Oelerich/Kun-
henn 2015, S. 10). Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass nur 
Studiengänge, die mit einer Staatlichen Anerkennung abschließen, Fachkräfte 
hervorbringen, die beispielsweise als Fachkräfte im Sinne des Kinder- und Ju-
gendhilferechts gelten können (ebd., S. 33). Auch kann umgekehrt nicht selbst-
verständlich davon ausgegangen werden, dass Absolventinnen und Absolventen 
von Studiengängen, die mit einer Staatlichen Anerkennung abschließen, quasi 
automatisch entsprechende Kompetenzen mitbringen. 

Professionalität ist etwas, das sich über Studienabschlüsse hinaus kontinu-
ierlich weiterentwickeln muss. In diesem Sinne verweist die staatliche Aner-
kennung unter einer Perspektive von Fachlichkeit vor allem auf die Notwen-
digkeit, an diesem Übergang von Studienabschluss und Berufseinstieg und an 
dem damit verbundenen Verhältnis der Wissensarten zu arbeiten. Es geht da-
rum, staatliche Anerkennung vor diesem Hintergrund „nicht lediglich als Zer-
tifizierung und Qualifikation von Einzelnen zu denken, sondern als Ressource 
für die Weiterentwicklung einer sozialpädagogischen Fachlichkeit für das ge-
samte Feld“ (Mangold 2017, S. 46). Damit lässt sich gerade der Rekurs auf 
Fachlichkeit am wenigsten als Begründung für die Relevanz einer Staatlichen 
Anerkennung heranziehen. Eher sind es diverse Motivlagen, welche die De-
batte um die Staatliche Anerkennung prägen. Und erst wenn diese Motivlagen 
entwirrt sind, scheint eine offene Diskussion darüber wieder möglich zu sein, 
welche Funktion die Staatliche Anerkennung in Zukunft tatsächlich einneh-
men kann und soll. Die Frage, welche Studiengänge für die Verleihung der 
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Staatlichen Anerkennung infrage kommen, dürfte sich dann aber wohl eben-
falls wieder von Neuem stellen. 

Petra Bauer, Prof. Dr., ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Sozialpädagogik am Institut für Erziehungswissenschaft der 
Eberhard Karls Universität Tübingen. 

Sascha Neumann, Prof. Dr., ist Professor für Erziehungswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Sozialpädagogik am Institut für Erziehungswissenschaft der 
Eberhard Karls Universität Tübingen. 

Christine Wiezorek, Prof. Dr., ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit 
dem Schwerpunkt Pädagogik des Jugendalters am Institut für Erziehungswis-
senschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen. 

(Alle drei haben den Abschluss der Diplom-Pädagogin bzw. des Diplom-Pä-
dagogen im „goldene[n] Jahrzehnt des erziehungswissenschaftlichen Diplom-
studiengangs“ (Krüger/Rauschenbach 2003, S. 13) erworben.) 
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